
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. „Friedensnobelpreis 2019 – eine gute Wahl?“ Podiumsdiskussion am 29. November in 

Würzburg 
Der diesjährige Friedensnobelpreis ging an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy 
Ahmed. Mit der Verleihung wurden insbesondere seine Bemühungen um Frieden mit 
dem Nachbarland Eritrea gewürdigt. Der Frage, ob diese Wahl eine gute war, gehen 
am 29. November 2019 Äthiopier aus Würzburg und Umgebung in einer 
Podiumsdiskussion nach. „Überzeugen die Friedensbemühungen des Preisträgers, 
Abiy Ahmed, auch die Äthiopier“, ist der Untertitel der Veranstaltung, die vom 
Ökumenischen Asylkreis Würzburg organisiert wird. Sprechen wird u.a. Addis 
Mulugeta, den Abend moderieren wird Main-Post-Redakteur Andreas Jungbauer. Die 
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Gemeindesaal der Martin-Luther-Kirche (Luxburg 
Str. 2, 97074 Würzburg). Weitere Informationen finden Sie dieser im Anhang (PDF 
191129_Äthiopien_2019 & 191129_Plakat_Äthiopien).   

 
2. Neue Runde für Deutsch-Sprachkurse an der FHWS in Februar und März 2020 

Zwischen Februar und März 2020 finden erneut Deutsch-Sprachkurse mit den 
Zielniveaus B2 und C1 an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt statt, welche 
Geflüchtete auf ein Studium an der Fachhochschule vorbereiten sollen.  
Informationen und die Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.fhws.de/weiterbildung/ueber-campus-sprache/integra-
studienvorbereitende-deutschkurse/. 
Für beide Angebote ist der Nachweis über die Sprachkenntnisse von B1 bzw. B2 oder 
die Teilnahme an einer Einstufung von Campus-Sprache, sowie eine 
Hochschulzugangsberechtigung Voraussetzung (Ab diesem Jahr können auch 
Geflüchtete teilnehmen, die sich noch im Asylverfahren befinden).  
Weitere Informationen können Sie gerne über refugees.welcome@fhws.de erfragen und 
im angehängten Flyer (PDF Sprachkurs Januar bis März-Flyer lang) nachlesen.  

 

3. Offenes Angebot für Männer in Ochsenfurt 
Viele geflüchtete Männer finden sich nach ihrer Ankunft in Deutschland zunächst in 
einer passiven Rolle wieder. Statt Verantwortung in Familie und Beruf zu tragen, sind 
sie häufig auf Unterstützung von außen angewiesen. Der Umgang mit dieser Situation 
ist nicht einfach. Hilfreich ist es da, sich mit anderen Männern über Alltägliches 
auszutauschen, gemeinsam etwas zu unternehmen und Gemeinschaft zu haben. Ein 
offener Männertreff in Ochsenfurt soll dafür Gelegenheit geben.  
Ziel ist es, einheimische und geflüchtete Männer zusammenzubringen, deshalb sind 
alle Männer eingeladen! Das Angebot wird am 11. Dezember 2019 starten. Wer 
Interesse hat mitzumachen oder jemanden kennt, der interessiert wäre, kann sich 
gerne bei Tobias Bothe melden (E-Mail t.bothe@caritas-wuerzburg.org; Telefon 0931 
386 59 119).  

 
4. Info-Abend „Heilige Schriften verstehen und auslegen – Der Koran im Islam“ am 28. 

November in Würzburg 

Für Musliminnen und Muslime ist der Koran die ewig gültige Offenbarung von 
Allah. Doch welche Bedeutung hat der Koran für das Leben der Gläubigen? Wie 
kann der Koran immer wieder neu ausgelegt werden, wenn er als unverändert 
und von Gott bewahrt gilt und seine Rezitation sogar als gottesdienstliche Tat 

https://www.fhws.de/weiterbildung/ueber-campus-sprache/integra-studienvorbereitende-deutschkurse/
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Podiumsdiskussion von Äthiopiern aus 
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Friedensnobelpreis 2019 – 


eine gute Wahl? 
Überzeugen die Friedensbemühungen des 


Preisträgers,  Abiy Ahmed, auch die Äthiopier? 


 


Podiumsdiskussion von Äthiopiern aus 


Würzburg und Umgebung,  


u.a. mit Addis Mulugeta, Journalist 


Moderator:  Andreas Jungbauer, Main-Post-


Redakteur mit viel Äthiopienerfahrung*  


 


Freitag 


29.11.2019 


um 19 Uhr 


Mar)n-


Luther Ge-


meindesaal 


Luxburg Str.2,  
Ecke Wi0elsbacher 


Straße 
Würzburg-


Frauenland 


 


Veranstalter: 


Ökumenischer Asylkreis (ÖAK, Würzburg) 
Ansprechpartner:  


Uta Deitert,  Dürrbachtal, Tel.: 0931-960684  


Mail: joachim-uta.deitert@t-online.de 
 


Pfr. R. Baudisch, ev. Stud. Gemeinde, Friedrich-Ebert-Ring 27b , 


Tel.: 0931-796190,  Mail: ralph.baudisch@elkb.de 


Wir, vom Ökumenischen Asylkreis, danken den 


 Mitwirkenden dieser Veranstaltung und der 


gastgebenden Gemeinde. 


Konto des Ökumenischen Asylkreises, Würzburg:   


IBAN DE41 7905 0000 0000 0331 59 


BIC BYLADE DEM1 SWU 


Verwendungszweck: Asyl-Arbeit ÖAK 


*Andreas Jungbauer ist langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter 


bei „Menschen für Menschen“ (Karlheinz Böhm Äthiopien-


SGHung). Er war zuletzt Anfang Nov. 2019 selbst in Äthiopien. 


Abiy Ahmed, *15.08.1976 in Beshasha, Kaffa, Äthiopien. 


Seit 02.04.2018 Ministerpräsident, Vors. der regierenden 


ParteienkoaliGon der EPRDF (RevoluGonäre DemokraG-


sche Front der Äthiopischen Völker u. der OPDP= Demo-


kraGsche OrganisaGon des Oromovolkes). 


Bachelor der Computer- u. KommunikaGonstechnik, 2001, 


„Master of TransformaGon 


Leadership“ (London, 


2011) und „Business Admi-


nistraGon” (Addis Abeba, 


2013), PHD (Fallstudie: 


Lösung interreligiöser Kon-


flikte und Veröffentli-


chung: „Violent Extremism 


through Social Capital“, 


2017). 


2015 in der Regierung sei-


nes Vorgängers,  


Hailemariam Desalegn, war er WissenschaHsminister. 


Folgende Neuerungen seit AmtseintriQ: 


• Reduzierung des KabineQs von 28 auf 20 Minister, 


darunter 50% Frauen 


• AuSebung des Ausnahmezustandes 


• Entlassung vieler poliGscher Gefangener 


• Anerkennung der Grenze (entspr. dem UN-Beschluss) 


zwischen Eritrea und Äthiopien 


• Rückzug der Grenztruppe aus dem vormals umstriQe-


nen Gebiet 


• Treffen mit Isayes Afewerki, eritreischer Präsident, in 


Asmara, Eritrea 


• Friedensvertrag mit Eritrea im Juni 2019 


2x entging Abiy Ahmed einem AQentat bzw. einem Militär-


putsch. Im Okt. 2019 kam es wieder zu DemonstraGonen 


in Addis Abeba mit Toten u. Verletzten. Die Grenze zu Erit-


rea wurde nach wenigen Wochen wieder geschlossen. Der 


Handel im Norden läuH wieder nur noch über DjibouG. 


Äthiopiens reichhalGge Geschichte; hier die Schlösser von Gondar 







Verwaltungskarte Quelle:  


karteplan.com/aethiopien/verwaltungskarte-von-aethiopien.html 


Äthiopien ist eines der ältesten, geschichtsträch)gsten 


Länder der Welt, vielleicht sogar die Wiege der Mensch-


heit. 


Geschichte Äthiopiens ab 1930: 


1930 wurde Ras Tafari zum Kaiser Haile Selassi I gekrönt. 


Seine absoluGsGsche HerrschaH haQe bis 1974 Bestand. 


Ein sehr grausamer, siegreicher Feldzug der Italiener führ-


te jedoch von 1936-1941 zu einer 5-jährige OkkupaGon der 


Italiener mit  Flucht des Kaisers ins briGsche Exil. 1955 än-


derte der zurückgekehrte Kaiser die Verfassung. Die Ver-


änderungen schwächten feudale Strukturen, förderten die 


Bildung und führten zu Strukturen der Gerichte nach euro-


päischen Standards.  


Allmählich begann die  Bildungselite die AuHeilung des 


Landes und die LeibeigenschaH der Bauern zu hinterfra-


gen. Die Macht des Kaisers Haile Selassi stützte sich im 


Wesentlichen auf die Amharen, während andere Ethnien 


unterdrückt wurden.  


Die Ölkrise 1973 und die Hungersnot führten schließlich  


zum Putsch und zur Machtübernahme des „Derg“ (des 


Militärs), zunächst mit  General Aman Androm an der Spit-


ze mit dem Ziel einer konsGtuGonellen Monarchie. Ihm 


folgte Mengisto Haile Mariam im Amt. Letzterer rief den 


äthiopischen Sozialismus aus. Unter ihm begann zwischen 


1977 bis 1978 der „rote Terror“, bei dem 10 000 Äthiopier 


von der Regierung umgebracht wurden, vorwiegend die 


Gebildeten des Landes. Die Befreiung der Bauern ging mit 


Versorgungsengpässen in den Städten einher. Nach Dürre-


jahren kam es zu schweren Hungersnöten mit vielen Tau-


senden von Toten. Die LegiGmaGon der Schreckensherr-


schaH von Mengisto schwand. Ein Putsch hochrangiger 


Militärs wurde zwar vereitelt, schwächte aber die Armee, 


die durch die Befreiungsbewegungen einzelner Provinzen, 


wie Tigrey und Wollo, in Bedrängnis kam.  


Die sowjeGsche Militärunterstützung hörte im Zuge der 


Perestroika auf, so dass der Machtübernahme der EPRDF 


unter Führung von Meles Zenawi im Mai 1991 in Addis 


Abeba nichts mehr im Wege stand. Meles Zenawi wurde 


mit einer Übergangsregierung betraut. Seither gibt es ei-


nen föderalisGschen Staat, in dem das Staatsgebiet nach 


ethnoregionalen Kriterien neu aufgeteilt wurde, mit hoher 


kultureller und poliGscher Autonomie. Mit der neuen 


Charta (Verfassung) erhielten die „NaGonen, NaGonalitä-


ten und Völker“ u.a. das Recht zur Sezession, von dem 


Eritrea nach 30 Kriegsjahren, 1993, nach einer von der UN 


beaufsichGgten VolksabsGmmung Gebrauch machte.  


Zunächst gab sich die regierende EPRDF demokraGsch, 


wobei sie aber vorrangig durch Tigrey repräsenGert wurde 


(Tigrey 6% der Bevölkerung mit 32 Sitzen, die Oromos mit 


32% der Bevölkerung, aber nur 12 von insgesamt 87 Sitzen 


im Parlament.) Besonders die Anhänger der OLF (Oromo 


LiberaGon Front) wurde gewaltsam gehindert, Kandidaten 


aufzustellen und sich als WahlberechGgte in die Wählerlis-


ten einzutragen. Die erste Bundesparlamentswahl fand 


1995 staQ, danach alle 5 Jahre.  Die OLF boykoXerte die 


Wahl 2000 und ging in den Untergrund. 20 000 Oromos 


wurden verhaHet. 2005 wurden zwar im Vorfeld keine 


Repressalien ausgeübt. Es kam aber zu Wahlfälschungen 


und im Gefolge zu Unruhen, die bluGg niedergeschlagen 


wurden. Die Repressalien gegen OpposiGonelle nahmen 


zu. Meles Nachfolger war  Hailemariam Desalegen, der 


wegen zunehmender Proteste 2018 zurücktrat. Seither 


versucht Abiy Ahmed das Land zu befrieden. 


Äthiopien ist eines der bevölkerungsreichsten Länder Afrikas 


Noch leben 80 % der Bevölkerung auf dem Land. Aber die Verstädterung 


nimmt stark zu. 


Städte mit reger BauakGvität 
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Einmonatiger Deutsch-
Intensivsprachkurs an der FH


Würzburg-Schweinfurt
 
 


Wann? Mitte Jan- Mitte Feb 2020 (B2)
             Mitte Feb- Mitte März 2020 (C1)


 
Wer? Für Studieninteressierte Geflüchtete


(aller Aufenthaltsstati)
 


Voraussetzung:
- Abschluss aus dem Heimatland berechtigt


ein Studium oder Studienlolleg in
Deutschland zu beginnen
- B1 bzw. B2 Sprachniveau


 
Für weitere Fragen oder die Anmeldung


wenden Sie sich bitte an:
refugees.welcome@fhws.de


Für 
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Mittwochs


von 17 Uhr bis 18:30 Uhr


Maria-Theresia-Kindergarten


Mangstraße 24, 97199 Ochsenfurt


Männertreff in Ochsenfurt


Offener Treffpunkt für Männer jeder Herkunft
Gespräch – Austausch – Aktionen 
Ansprechpartner: Tobias Bothe, Caritas Würzburg
Start: 11. Dezember 2019


„Komm Mit“ – Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg 
t.bothe@caritas-wuerzburg.org; 01522 430 6779
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

verstanden wird? Es gibt im Islam unterschiedliche Lehrmeinungen, ob eine 
kritisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Koran zulässig ist. Die 
mit der Koranlektüre verbundenen Fragen der Hermeneutik und der 
lebenspraktischen Bedeutung werden anhand eines ausgewählten Textes aus 
dem Koran exemplarisch aufgezeigt.  
Die Referentin des Abends ist Dr. Eva Kepplinger vom Department Islamisch-
Religiöse Studien der Universität Erlangen. 
Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im R.-A.-Schröder-Haus (Wilhelm-
Schwinn-Platz 3, nähe Residenz, Würzburg). Es wird eine Teilnahmegebühr von 
sechs Euro erhoben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Informationen 
zur Veranstaltung finden Sie auch auf der Homepage des R.-A.-Schröder-
Hauses unter https://tinyurl.com/Koranverstehen.  
 

5. „Auf dünnem Eis“ Dokumentation über die Arbeit von Asylentscheidern  

Leider nur noch bis Montag verfügbar ist eine Dokumentation über die Arbeit 
(und Ausbildung) von Asylentscheidern des BAMF. Wer also Interesse hat an 
einem Einblick in die Arbeit des BAMF und den Prozess, wie 
Asylentscheidungen getroffen werden, sollte sich dieses Wochenende ein 
wenig Zeit nehmen und die Dokumentation unter https://www.zdf.de/filme/das-
kleine-fernsehspiel/auf-duennem-eis---die-asylentscheider-100.html ansehen.  
 

6. Leitfaden der Kanzlei Haubner und Schank zu Umgang mit Gebührenbescheiden für 
Unterkunftsgebühren 

In dem als PDF (Gebührenbescheide neu November 2019) angehängten 
Leitfaden gibt die Kanzlei Haubner und Schank Hintergrundinformationen zum 
Thema Gebührenbescheide für Unterkunftskosten und zeigt auf, welche 
Handlungsmöglichkeiten Betroffene haben.  

 
7. Broschüre mit Beiträgen zu den gesetzlichen Neuerungen im Migrationspaket  

Durch das sogenannten Migrationspaket wurden in den letzten Monaten einige 
gesetzliche Rahmenbedingungen für Migrant*innen bzw. Asylbewerber*innen 
angepasst. Der Informationsverbund Asyl und Migration greift einzelne Aspekte 
dieser Änderungen heraus und beschreibt sie in Beiträgen, die in einer Beilage 
zum Asylmagazin und als PDF veröffentlicht wurden: 
https://tinyurl.com/Asylmagazin.  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  

https://tinyurl.com/Koranverstehen
https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/auf-duennem-eis---die-asylentscheider-100.html
https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/auf-duennem-eis---die-asylentscheider-100.html
https://tinyurl.com/Asylmagazin



 
 
 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Newsletter 01.11.2019 
 
 
 
Gebührenbescheide – Und täglich grüßt das Murmeltier 
 
 
Gebühren- und Erstattungsbescheide der Regierung von Unterfranken für 
Unterkunftskosten und Haushaltsenergie in den Gemeinschaftsunterkünften und 
rechtliche Möglichkeiten 
 
 
Eine Bitte vorab: Bevor Sie Fragen an uns stellen und um weitere Auskünfte 
bitten, lesen Sie bitte erst diesen Newsletter gründlich. Viele Fragen dürften 
damit bereits beantwortet sein. 
 
 
Zum 01.09.2016 hatte die Bayerische Staatsregierung die Unterkunftsgebühren für die 
Unterbringung von Asylbewerber*innen in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften um 
etwa 50 % auf EUR 278 für Alleinstehende und Haushaltsvorstände und auf EUR 97 
für Haushaltsangehörige erhöht. 
 
Außerdem wurde bei der Regierung von Unterfranken eine zentrale 
Gebührenabrechnungsstelle geschaffen, die für die Unterbringung von 
Asylbewerber*innen in staatlichen Unterkünften in ganz Bayern Gebühren erheben 
bzw. Erstattung fordern sollte. 
 
Vor allem seit Sommer 2017 hatte die Regierung von Unterfranken – Zentrale 
Gebührenabrechnungsstelle - Gebührenbescheide für Unterkunftskosten versandt, mit 
denen die Zahlung von Gebühren rückwirkend für oft längere Zeiträume verlangt 
wurde. Viele Betroffene erhielten deshalb Bescheide über Beträge von einigen 
Tausend Euro. 
 
Im Auftrag einiger Betroffener hatten wir im August 2017 beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof Normenkontrollantrag gegen die Gebührenregelungen der 
Durchführungsverordnung Asyl eingereicht. Auf diesen Antrag hin hat der Bayerische 
Verwaltungsgerichtshof die Gebührenregelungen der Durchführungsverordnung Asyl 
mit Beschluss vom 16.05.2018 – 12 N 18.9 – für unwirksam erklärt. 
 
Wir hatten darüber bereits in früheren Newslettern vom 24.07.2017, vom 11.10.2017 
und vom 29.06.2018 informiert. 
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Die Bayerische Staatsregierung hat nun eine neue Gebührenregelung erlassen, auf 
deren Grundlage auch rückwirkend ab 01.09.2016 Gebühren erhoben werden sollen. 
 
Die Gebühren betreffen die Unterbringungen in allen Formen der Unterkünfte 
(Ankerzentren, staatliche Gemeinschaftsunterkünfte und dezentrale Unterkünfte). 
 
Betroffen sind: 
 


 Asylsuchende im noch laufenden Asylverfahren/Asylgerichtsverfahren mit 
Aufenthaltsgestattung (mit Einkommen) 


 abgelehnte Geflüchtete mit Duldung (mit Einkommen) 


 bereits Anerkannte (Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte, Personen 
mit Abschiebungsverbot, sog. „Fehlbeleger“) 


 
 
Die Neuregelung der Gebühren ist relativ kompliziert und geht von den landesweit 
durchschnittlichen Kosten für einen Unterbringungsplatz aus, von denen je nach Art der 
Unterbringung unterschiedliche Abschläge vorgenommen werden. 
 
Das bedeutet für Alleinstehende monatliche Kosten in Höhe von aktuell EUR 252 bei 
der Unterbringung in einem Einzelzimmer und zwischen EUR 105 und EUR 140 bei der 
Unterbringung in einem Mehrbettzimmer. Für Haushaltsangehörige bewegen sich die 
Kosten zwischen EUR 61 und EUR 168. Da die durchschnittlichen Kosten von Jahr zu 
Jahr unterschiedlich hoch sind, ergeben sich etwa für 2017 deutlich höhere Kosten (ca. 
40 % über den Kosten für 2019). 
 
Problematisch ist, daß nun wieder rückwirkend Bescheide für Zeiträume ab 01.09.2016 
und damit von bis zu mehr als drei Jahren ergehen werden. Vermutlich hat niemand 
genügend Geld gespart, um diese Beträge zahlen zu können. 
  
 
Beratungshinweise: 
 
1. Betroffene sollten die Übernahme der Gebühren bei der Sozialbehörde 
beantragen. 
 
Dies kann je nach Aufenthaltsstatus das Jobcenter oder die für die Grundsicherung 
oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständige Behörde 
(Sozialamt; in manchen Landkreisen/Städten auch Ausländeramt) sein. 
 
Die Betroffenen sollten die Übernahme auch und gerade dann beantragen, wenn 
sie aktuell keine laufenden Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt (mehr) 
bekommen, weil sie arbeiten. 
 
Die Forderung wird nämlich in dem Monat zur Zahlung fällig, in dem die 
Gebührenbescheide zugestellt werden. Und bei einer hohen Forderung verdient 
niemand genug, um das auf einmal zahlen zu können, weshalb auch neben einem 
Erwerbseinkommen ein Anspruch auf ergänzende Sozialleistungen in dem Monat des 
Zugangs der Bescheide bestehen kann. 
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2. Für die verschiedenen Gruppen gilt folgendes: 
 
Bereits im Asylverfahren anerkannte Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte, 
Personen mit Abschiebungsverbot, also sog. Fehlbeleger: 
 
Diese können die Beträge beim Jobcenter beantragen. Wichtig ist, daß die 
Anerkannten die Gebührenbescheide so schnell wie möglich beim Jobcenter 
einreichen und Erstattung verlangen. Sollten sie nämlich keine laufenden Leistungen 
nach dem SGB II (mehr) erhalten, müssen die Bescheide im gleichen Monat beim 
Jobcenter vorgelegt werden, in dem sie zugegangen sind. Leistungen des Jobcenters 
gibt es nämlich nur ab dem Monat, in dem sie beantragt wurden. 
 
Personen im laufenden Asylverfahren mit Aufenthaltsgestattung und bereits 
abgelehnte Geflüchtete mit Duldung: 
 
Diese sollen die Übernahme der Leistungen beim zuständigen 
Sozialamt/Ausländeramt beantragen, und zwar auch dann, wenn sie arbeiten und 
deshalb keine laufenden Leistungen bekommen. Wer keine laufenden Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, sollte den Antrag so schnell wie möglich 
stellen. 
 
Also: Antrag beim Jobcenter bzw. Sozialamt/Ausländeramt auf Übernahme der 
Unterkunftskosten stellen (nicht abwimmeln lassen!), auch wenn man nicht im 
Leistungsbezug steht. 
 
Falls der Antrag abgelehnt werden soll, schriftlichen Bescheid verlangen. Diese 
Bescheide können Sie dann zur Prüfung an uns schicken. 
 
 
 
Mandatsübernahme Widerspruch gegen Ablehnungsbescheide des 
Jobcenters/Sozialamts: 
 
Wenn uns die Bescheide geschickt werden, prüfen wir hier zunächst die 
Erfolgsaussichten. Dafür verlangen wir kein Honorar. Bitte geben Sie die Kontaktdaten 
an, unter denen eine Rücksprache erfolgen kann. Bitte schicken Sie uns neben dem 
Bescheid des Jobcenters/Sozialamts die Gebührenbescheide bzw. die 
Forderungsaufstellung der Regierung von Unterfranken sowie eine kurze Beschreibung 
der Unterbringungssituation (Wie viele Personen gehören zum Haushalt? Größe des 
Zimmers? Mit wie vielen Personen dort untergebracht?) 
 
Bitte schicken Sie uns alle Unterlagen per Post oder per e-mail, dann bitte in 
einer einzigen pdf-Datei (bitte nicht für jede Seite eine Datei!). 
 
Wenn wir zur Widerspruchseinlegung raten und die Betroffenen sich entscheiden, den 
Widerspruch über uns einzulegen, wird hier ein Vorschuss von 250,-- € fällig. Weitere 
Raten werden nicht angefordert. 
 
Die Frist für den Widerspruch ist ein Monat ab Zustellung des Bescheides. 
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Mandatsübernahme Klage gegen die Gebührenbescheide: 
 
Auch gegen die Gebührenbescheide selbst kann geklagt werden. Auch die neue 
Rechtsgrundlage, aufgrund derer die Gebühren verlangt werden, lässt sich nach 
unserer Auffassung erfolgreich angreifen. 
 
Wir raten insbesondere zur Klage gegen die Gebührenbescheide, wenn 
 


- Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG hohe Nachforderungen für die 
Vergangenheit erhalten. Nach unserer Erfahrung lehnen die für das AsylbLG 
zuständigen Sozialbehörden (Sozialamt/Ausländeramt) die Übernahme der 
Unterkunftsgebühren in der Regel ab. 
 


- bei Anerkannten nur ein Anspruch auf Darlehensleistungen nach dem SGB II 
besteht, z.B. bei Studierenden, die nicht bei ihren Eltern wohnen. 


 
Diese Klagen sind aber nicht gerichtskostenfrei. Je nach Höhe der Forderung fallen ca. 
100,-- bis 600,-- € an Gerichtskosten an. Prozesskostenhilfe dürften die meisten 
Betroffenen nicht erhalten, da sie ja arbeiten. 
 
Wir übernehmen auch die Vertretung im Klageverfahren gegen die 
Gebührenbescheide, aber nur bei Zahlung der gesetzlichen Vergütung, d.h. bei uns 
zunächst Vorschusszahlung in Höhe von 250,-- €, danach monatliche Raten in Höhe 
von 50,-- €. Wie hoch das Honorar insgesamt sein wird, richtet sich nach der Höhe der 
Gebührenforderung. Wenn die Regierung zur Kostenerstattung verpflichtet wird, 
werden alle Vorschüsse zurückerstattet. 
 
Die Frist für die Klage ist ein Monat ab Zustellung der Bescheide. 
 
 
 
 
 
Wir nehmen Mandate aus ganz Bayern an. 
 
Unterlagen und Nachfragen bitte an 
klaus.schank@haubner-schank.de 
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose 
Antwortmail. 
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